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§ 54 T-WO Fallungen

T-WO - Waldordnung 2005, Tiroler

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.05.2025

(1) Werden auf Wildbacheinhdangen Fallungen vorgenommen, so hat der Waldeigentimer die Schlagflachen sofort zu
raumen. Als Wildbacheinhdnge gelten jene Waldflachen, aus denen infolge ihres Neigungsgrades und ihrer
Neigungsrichtung oder wegen der geringen Festigkeit des Bodens die Mdglichkeit des Absturzes oder des Abrutschens
von Holz in das Wildbachbett besteht.

(2) Wahrend der Fallung oder Bringung des Holzes in das Wildbachbett gelangte Baumstamme und Holzabfalle sind
unverzlglich aus dem Wildbachbett zu entfernen. In gleicher Weise ist der gesamte Hochwasserabflussbereich des
Wildbaches freizuhalten. Ist eine Entfernung nicht moéglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar, so ist das Holz so zu
zerkleinern, dass im Fall eines Hochwassers eine Gefahrdung durch Verklausung nicht mehr gegeben ist.

In Kraft seit 01.01.2018 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 54 T-WO Fällungen
	T-WO - Waldordnung 2005, Tiroler


